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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bw-20-341/19

Aktenzeichen:

Amt: Finanzen zu behandeln in:

Datum: 08.03.2019 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Kreditumschuldung    

Kurzinfo zum Beschluss   

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten: 114.437,30  Jährliche Folgekosten: 12.046,04  + Zinsen

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

114.437,30  

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Ja mit  

Produktkonto: 61200.
692730/792730/79273

1/551700

FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 20.03.2019 9 zurückgezogen
AFS 1 08.04.2019
GV 1 15.05.2019

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV
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Beschluss-Nr.: Bw-20-341/19

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Borkwalde beschließt gemäß § 64 Abs. 3,
§ 74 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 22 Abs. 2 KomHKV das Darlehen-Nr. 2379114 der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 114.437,30  zum 15.08.2019
umzuschulden.

Die Amtsverwaltung wird beauftragt, nach Eingang des Angebotes der KfW-Bank zur
Anschlussfinanzierung kurzfristig Vergleichsangebote einzuholen und das Angebot der
Bank mit dem günstigsten Zinssatz anzunehmen. Dabei werden folgende Kriterien
zugrunde gelegt:

Ratentilgungsdarlehen
Darlehenshöhe: 114.437,30 
Auszahlung:       15.08.2019
Tilgung:              12.046,04  im Jahr
Zinsbindung über die gesamte Restlaufzeit (bis 15.02.2029)   

Unterschrift / Datum:

Vorsitzende der GV

Begründung

 Am 02.03.1999 wurde ein Darlehen der KfW für den Kindergartenneubau an die Gemeinde
Borkwalde ausgezahlt. Darlehenshöhe 589.000 DM (301.150,92 ),
Laufzeit 30 Jahre, 10 jährige Zinsbindungsfrist, Zinssatz 2,70% p.a..
2009 ist dieses  Darlehen bei der KfW mit einem Betrag in Höhe von 234.897,70  und
einem Zinssatz von 3,81% p.a. umgeschuldet worden.

Gemäß Darlehensvertrag teilt die KfW wenige Wochen vor Ablauf des Festschreibungs-
zeitraums neue Konditionen für die Anschlussfinanzierung entsprechend den dann
geltenden Kreditmarktbedingungen mit. Dem Angebot kann innerhalb von 2 Wochen
widersprochen werden.
In dem Zeitraum werden Vergleichsangebote weiterer Banken eingeholt.
Die Bank mit dem günstigsten Zinsangebot erhält den Zuschlag.
Die Gemeindevertretung wird über das Ergebnis informiert.  


